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Tagesordnung des Bau-und Stadtplanungsausschusses am 
08.03.2021, um 16.00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses 
 

Öffentliche Sitzung 

 1.   Genehmigung des öffentlichen Protokolls vom 22.02.2021  
  
 2.   Bekanntgaben  
  
 2.1.   Baustatistik und Verwaltungstätigkeiten des Rechtsamtes für das Jahr 2020  
  
 2.2.   Fortschreibung Einzelhandelskonzept der Stadt Donauwörth  
  
 3.   Bauanträge  
  
 3.1.   Neubau eines Einfamilienhauses mit integrierter Doppelgarage auf dem Grund-

stück Fl. Nr. 786/10 Gemarkung Nordheim, Blumenstraße 6  
  
 3.2.   Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses mit Garage, Kugelplatz 30, Fl.Nr. 

353, Gem. Donauwörth, hier: Antrag auf Befreiung von der Altstadtsatzung  
  
 4.   Vergaben  
  
 4.1.   Erweiterung städtischer Bauhof, BA II - Nahwärmeleitung  
  
 5.   Antrag der CSU-Fraktion - Erweiterung des Wohnbaugebietes "Nördöstlich von 

Nordheim" auf dem Grundstück Flurnummer 527, Gemarkung Nordheim - Vor-
stellung der Ergebnisse  

  
 6.   Nachträglich Eingegangenes  
  
Nichtöffentliche Sitzung 
 
 
Tagesordnung des Werk- und Umweltausschusses am 11.03.2021, 
um 17.00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses 

 

Öffentliche Sitzung 

 1.   Genehmigung des öffentlichen Protokolls vom 14.01.2021  



  
 2.   Bekanntgaben  
  
 2.1.   Pflegemaßnahmen am Wichtelesberg  
  
 3.   Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Ebermergen und Wörnitzstein  
  
 4.   Unterhaltung Sprinkleranlage - Parkhaus am Münster Donauwörth  
  
 5.   Nachträglich Eingegangenes  
  
Vorberatend  
  
 6.   Neubau Hochbehälter Parkstadt - Auftragsvergabe für das Gewerk Gründungs-

arbeiten  
  
Nichtöffentliche Sitzung 
 
 
Fälligkeit der Benutzungsgebühren – Abrechnungen 2020 
 
Am 15.03.2021 ist die Abrechnung der Benutzungsgebühren (Wasser/Abwasser) 
für 2020 zur Zahlung fällig. Die Höhe des Betrages ist aus dem Gebührenbescheid, 
den Sie heuer bereits erhalten haben, ersichtlich.  
 
Sofern Sie uns kein SEPA-Mandat erteilt haben, bitten wir Sie um pünktliche Über-
weisung auf eines der Konten der Stadtwerke Donauwörth: 
 
Sparkasse Donauwörth:    IBAN: DE21722501600020004628 
       BIC: BYLADEM1DON 
 
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG: IBAN: DE04722901000003065642 
       BIC: GENODEF1DON 
 
 
Fälligkeit der Benutzungsgebühren – Vorauszahlungen 2021 
 
Am 15.03.2021 ist eine Abschlagszahlung der Benutzungsgebühren (Was-
ser/Abwasser/Niederschlagswasser) für 2021 zur Zahlung fällig. Die Höhe des 
Betrages ist aus dem Gebührenbescheid, den Sie heuer bereits erhalten haben, er-
sichtlich.  
 
Sofern Sie uns kein SEPA-Mandat erteilt haben, bitten wir Sie um pünktliche Über-
weisung auf eines der Konten der Stadtwerke Donauwörth:  
 
Sparkasse Donauwörth:    IBAN: DE21722501600020004628 
       BIC: BYLADEM1DON 
 
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG: IBAN: DE04722901000003065642 
       BIC: GENODEF1DON 
 



Termin für Anträge zur Förderung von qualifizierten Jugendleitern 
in Vereinen und Verbänden  
 

Die Stadtverwaltung Donauwörth weist darauf hin, dass Anträge zur Förderung von 
Jugendleitern nach den Richtlinien der Stadt Donauwörth für das abgelaufene Ka-
lenderjahr 2020 bindend bis zum 31. März 2021 im Rathaus (SG 14 Kita, Schulen 
und Sport), eingereicht werden können. Die Förderung pro anerkanntem Jugendleiter 
beträgt 60,00 €. Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht nicht. 
  
 Antragsberechtigt sind alle Donauwörther Vereine und Verbände, die Jugendarbeit 
durch anerkannte oder/und qualifizierte Jugendleiter durchführen. Im Antragsverfah-
ren hat der Verein bzw. Verband die Qualifikation des/der Jugendleiter*in nachzu-
weisen (z.B. Vorlage aktuelle Jugendleiter-Card oder ein Ausweis des jeweiligen 
Verbandes) und schriftlich zu bestätigen, dass er/sie aktiv in der Jugendarbeit für den 
Verein/Verband tätig ist.  
 
Jugendleiter*innen, die für ihre Tätigkeit eine Entschädigung erhalten bzw. die be-
reits durch die Übungsleitervergütung gemäß den Sportförderrichtlinien gefördert 
werden, können nicht berücksichtigt werden. Der Wortlaut der Richtlinien kann auf 
der Homepage der Stadt unter Stadtrecht 
https://www.donauwoerth.de/rathaus/stadtrecht/?L= nachgelesen werden. 
 
 
Mitgliederversammlungen, Wahlen und Beschlüsse in Zeiten von 
Corona – Experte gibt Auskunft 
 
Der Landkreis Donau-Ries bietet regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen für seine 
Vereine und Ehrenamtlichen an. Die Veranstaltung im Jahr 2020 musste leider ab-
gesagt werden. Die nächste Fortbildungsveranstaltung am 15. April 2021 findet da-
her als Online-Seminar statt und greift das aktuelle Thema der Vereinsversamm-
lungen unter Berücksichtigung der Coronavorgaben auf. Referent ist Vereinsspe-
zialist und Rechtsanwalt Richard Didyk. Eine Anmeldung ist erforderlich. 
 
Richard Didyk wird alle wichtigen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit 
der Einberufung und Durchführung von Mitgliederversammlungen besprechen und 
dabei besonderes Augenmerk auf die Möglichkeiten von Beschlussfassungen und 
Wahlen während Corona-Zeiten legen, wie dies im Rahmen digitaler Versammlun-
gen oder bei Umlaufverfahren aktuell geboten ist. Zielsetzung ist es, Vereinsverant-
wortlichen die rechtlichen Grundlagen in verständlicher Form nahezubringen, konkre-
te Hilfestellung für die Praxis zu geben und dabei konkrete Fragen in den Vortrag 
einzubinden.  
 
Die Informationsveranstaltung findet am 15. April um 18.00 Uhr statt. Eine Anmel-
dung unter www.donauries.bayern/ehrenamt ist notwendig, die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Finanziert wird die Veranstaltung durch das Koordinierungszentrum Bür-
gerschaftliches Engagement in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit, 
den Teilnehmenden entstehen somit keine Kosten. 
 



Aktuelle Informationen zu diesem Thema finden Interessierte bereits jetzt auf dem 
Regionalportal unter www.donauries.bayern/ehrenamt. Den Ehrenamtlichen stehen 
dort auch viele weitere Hilfen und Neuigkeiten z. B. in Bezug auf Finanzierung, Aus-
schreibungen oder Ehrenamtskarte Bayern zur Verfügung. Die Ehrenamtsbeauf-
tragte Karin Brechenmacher im Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engage-
ment der Stabsstelle für Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit steht unter der Mail-
Adresse ehrenamt@lra-donau-ries.de oder der Telefonnummer 0906/74-143 den 
Vereinen und Ehrenamtlichen auch persönlich zur Seite. 
 
 
Bürgertelefon 
 
Unter der Nummer 789-789 sind Sie bei Tag und Nacht mit Ihrem Rathaus verbun-
den. Das Bürgertelefon nimmt Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf. Eine Ant-
wort bekommen Sie so schnell wie möglich! Anonyme Anrufe werden nicht bearbei-
tet! 
 
Stadt Donauwörth 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 
 


